
Satzung 

über das Friedhofs- und Bestattungswesen 

der Ortsgemeinde Meckenbach 
vom 27.012025  

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz 
(GemO) vom 31.01.1994 (GVB1. S.98) neuester Fassung und des § 2 Abs. 1, 7 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) vom 20.06.1995 (GVBI. S.175) folgende Satzung 
beschlossen 

§1 
AllgPTIPirlPs 

Fur  die Benutzung der Einrichtungen des Frieclhofswesens und ihrer Anlagen werden 
Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze ergeben sich aus der Anlage dieser 
Satzung. 

§2 
Qebuhre_hwhuldhür 

Gebührensehuldner sind 

1. bei Erstbestattung die Personen, die nach bürgerlichem Recht die Bestattungskosten zu  
tram teen  tind der Antragsteller, 

2. bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller. 

§3 
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit 

1. Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Leistungen nach der Friedhofs-
satzung, bei antragsabhängigen Leistungen mit der Antragstellung. 

2. Die Gebühren werden innerhalb von 14 Teen nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 

§4 
Inkrafttreten 

1. Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 
2. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren vom 01.06.2021 

außer Kraft. 

Mecken4p 27.03.2025  

(Ortsbürgermeister) 



§ 27 
Haftung 

Die Ortsgemeinde haftet nicht für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung des 
Friedhofs, sowie seiner Analgen und Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere 
entstehen. 

§ 28 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den Friedhof entgegen der Bestimmungen des § 4 betritt, 
2. sich auf dem Friedhof nicht der Würde des Ortes entsprechend verhält oder die 

Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt (§ 5 Abs. 1), 
3. gegen die Bestimmungen des § 5 Satz 1 verstößt, 
4. eine gewerbliche Tätigkeit auf dem Friedhof ohne Zulassung ausübt (§ 6 Abs. 1), 
5. 0mbettungen  One  vorherige Zustimmung yornimmt (§ 11), 
6. als Verfügungsberechtigter, Nutzungsberechtigter oder Gewerbetreibender Grabmale 

oder sonstige Grabausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder verändert. (iS Abs. 
1 und 3), 

7. Grabmale ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung entfernt (§ 21 Abs. 1), 
8. Grabmale und Qrabausstatturigen  net  in verkehrssicherem Zustand 

(§19, 20 und 22), 
9 Pflanzensehutz- und Unkrautbekampfungsmittel  Mite  Qenchmigung der 

Friedhofsverwaltung verwendet (§ 22 Abs. 6), 
10. Grabstätten entgegen § 23 bepflanzt, 
11. Grabstätten vernachlässigt 
12. die Leichenhalle entgegen § 25 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 2 betritt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1.000,00 € geahndet werden. 
Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 19.02.1987 (BGBI. I S. 602) in der 
jeweils geltenden Fassung findet Anwendung. 

§ 29 
Gebühren 

Für die Benutzung des von der Ortsgemeinde verwalteten Friedhofes und seiner 
Einrichtungen sind die Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebührensatzung zu 
entrichten. 

§ 30 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig treten die 
Friedhofssatzung  Yom  08.06.2017 und alle ubrigen entgegenstehen* ortsrechtlichen Vor-
schriften außer Kraft. 

Meckenbach dei7.03.2025 

 

 

(Ortsbürgermeister) 
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Nach § 24 Abs. 6 GemO gilt hierzu folgendes: 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn . _ 

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder 

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften 
gegenüber der Qgineindeyerwaltung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der  dig  
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat. 

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 
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